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Mitgliederdatenbank
Zum 30.04.2019 haben wir alle vorliegenden Vereins- und
Nachmeldungen in die alte Datenbankstruktur eingepflegt. Am
01.05.2019 geht dann nun unsere neue Datenbank an den Start.
Unsere Geschäftsstelle und Zugriffsberechtigte aus dem Vorstand
sind bereits auf die neue Datenbank geschult.
Der D.I.B. e.V. ist auf unsere neue Datenbank aufmerksam geworden,
nachdem unser NRW-Schwesterverband sein Interesse zur Nutzung
der Datenbank bekundet hat. Je mehr Landesverbände mitmachen,
desto geringer fallen die Kosten für die individuellen Bausteine bei
den übernehmenden Landesverbänden an.

Ab Mai beginnen wir nun mit den Vereinsschulungen auf die neue
Datenbank. Für die ersten Schulungsveranstaltungen suchen wir
Freiwillige. Wer als Verein/Kreis schon Nutzer der neuen Datenbank
werden möchte, schickt bitte seine Interessensbekundung an unsere
Geschäftsstelle in Mayen.
Vereine/Kreise, bei denen nicht der 1. Vorsitzende, 2. Vorsitzende,
Kassierer oder Schriftführer das Recht der Mitgliederpflege für den
Verein/Kreis ausüben soll, bitte den Vordruck verwenden.

EU-Förderung
Grundsätzlich haben Sie die Unterlagen (Teilnehmerliste,
Referentenrechnung(en), Quittungen, Überweisungsbelege, etc.) für
die EU- und landesmittelfinanzierten Fortbildungsveranstaltungen
innerhalb von 20 Tagen nach der Fortbildungsveranstaltung unser
Geschäftsstelle zu übermitteln. Ist dies noch nicht geschehen, dann
sollten Sie umgehend tätig werden. Ihre offenen Anträge vom
01.08.2018 bis 22.04.2019 können nur noch bis zum 12.05.2019
eingereicht werden. Für die nach dem 22.04.2019 stattfindenden
Veranstaltungen gilt die 20-Tage-Frist.
Die Veranstaltungen in RLP mit Frau Dr. Aumeier sind hiervon nicht
betroffen.
Im Zweifelsfall bitte bei Frau Johann (02651-72666) nachfragen!

Stiftung Dr. Abel, Apis mellifica
Die Stiftung Dr. Abel fördert Projekte oder Aktivitäten der Imkerei,
die dem Stiftungszweck dienen. Die Satzung der Stiftung kann unter
www.imkerverbandrheinland.de herunter geladen werden.

https://imkerverbandrheinland.de/cms/wp-content/uploads/2019/04/2019-05-01-Mitgliedermeldeberechtigte.pdf
http://www.imkerverbandrheinland.de/


Wir haben in 2018 die Schulimkerei mit kleinen Beträgen gefördert
und wollen diese Förderung der Schulimkerei auch 2019 beibehalten.
Die eingereichten Projektanfragen 2018 und die positiven
Rückmeldungen nach einer Bewilligung waren erfrischend für den
Vorstand der Dr. Abel Stiftung.

Technische Hilfen NRW und RLP
Die Angebotseröffnung erfolgt am 27.04.2019. Danach wissen wir
welcher Händler Zuschlag auf welche Lose erhält. Im Anschluss an die
Auftragszusage versenden die Händler die technischen Hilfen an die
im Förderantrag angegebenen Adressen. Unsere Geschäftsstelle
errechnet den diesjährigen Fördereigenanteil und möglicherweise
anfallende Transportkosten und schreibt dem beantragenden
Verein/Kreis eine Rechnung. Bitte denken Sie an Ihre
Inventarisierungspflicht! Es ist davon auszugehen, dass die EU-
Prüfer die erhaltenen Gegenstände vor Ort in Augenschein nehmen
werden.

Honigprämierung 2019
Mit der Zulassung von Neutralgläsern zur Honigprämierung und dem
„Abspecken“ des Prüfschemas hatten wir uns eine dreijährige
Erprobungsphase eingeräumt, die nun 2019 endet. Der AK
Honigprämierung hat die diesjährigen Honigprämierungsrichtlinien
geändert. Daher bitte aufmerksam lesen!
Für alldiejenigen, die nicht an der Honigprämierung 2019 teilnehmen,
aber dennoch ihren Honig analysieren lassen möchten, steht auf
unserer Homepage der entsprechende Vordruck für die Teilnehmer
aus NRW oder RLP bereit.

Mit freundlichen Grüßen
IMKERVERBAND RHEINLAND E.V.

https://imkerverbandrheinland.de/cms/wp-content/uploads/2019/04/Honigpr�mierungsrichtlinien-2019.pdf
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Das Stiftungskapital in Höhe von über 450.000 Euro wird nach den 


vorgegebenen Richtlinien der Satzung als Zuwachssparen angelegt. 


Mit den erwirtschafteten Zinsen werden nach Vorgabe der Satzung 


eingereichte Projekte finanziert und gefördert. Bei den heutigen 
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Die Stiftung ist berechtigt, für Spenden eine Spendenquittung zu 


erstellen, da die Stiftung Dr. Abel als gemeinnützig (Wissenschaft und 


Forschung § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO) vom Finanzamt FFM-Höchst 
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eventuellen Zustiftungen zur Erhöhung des Stiftungsvermögens. 


 


Wir wollen mit dieser Veröffentlichung anregen, dem Vorstand der 


Stiftung Dr. Abel, Apis mellifica (Adresse: Udo Schmelz, 


Kohlenstraße 20, 47199 Duisburg, Mailadresse: udoschmelz@t-


online.de) Projektanträge für eine Förderung der Schulimkerei für das 


Jahr 2019 einzureichen.  


 


Wir werden die uns zugestellten Projektunterlagen vertraulich 


behandeln! 


 


Vorstand der Stiftung Dr. Abel 


Udo Schmelz, Frank Hellner, Rolf Schmidt    


 



http://www.imkerverbandrheinland.de/
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